
 

 

 

 

GEMEINDE BERG AM IRCHEL 
  

 
 

Reglement über Beiträge an Vereine 
 
 
1. An Sportvereine und andere Institutionen, die Jugendförderung und Jugendarbeit betreiben, richtet die 

Gemeinde einen Beitrag aus. 
 

2. Dieser Beitrag wird auf Basis der im Vereinsverzeichnis registrierten Jugendlichen aus der Gemeinde 
Berg am Irchel ausgerichtet. 
 

3. Anforderung für die Ausrichtung: 
a. Verein mit Sitz im Bezirk Andelfingen 
b. nicht kommerziell ausgerichtet 
c. Jugendliche von 7 bis 18 Jahre 
d. Wohnort in Berg am Irchel oder Gräslikon 
e. Stichtag: 1. Januar 

 
4. Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, werden pro Jahr folgende Beiträge ausgerichtet: 

a. 4 bis 8 Jugendliche:  Fr.    400 pro Jahr 
b. 9 bis 20 Jugendliche: Fr.    700 pro Jahr 
c. 21 und mehr Jugendliche: Fr. 1’000 pro Jahr 

 
5. Vereine haben das Gesuch um Ausrichtung eines Betrages für das laufende Kalenderjahr bis zum 30. 

April einzureichen, unter Meldung der Mitglieder mit Namen und Jahrgang (Stand: 1. Januar). 
 

6. Der Musikverein Brassband Berg am Irchel erhält - zusätzlich zu den Beiträgen für Jugendförderung - 
einen jährlichen Pauschalbeitrag von Fr. 7’400 für die kulturellen Aktivitäten und Auftritte in der 
Gemeinde. 
 

7. Der Militärschützenverein Berg am Irchel wird wie folgt unterstützt: 
a. Das Schützenhaus (Eigentum: politische Gemeinde) darf gratis benutzt werden. 
b. Der Verein darf Erträge aus der Vermietung der Schützenstube behalten. 
c. Die Gemeinde übernimmt einen Drittel der Unterhaltskosten der Scheiben 1 bis 6 

 
8. Das Landihaus wird den unterstützten Vereinen für öffentliche Anlässe einmal pro Jahr gratis zur 

Verfügung gestellt. Gebühren für die Bewilligung einer Polizeistundenverlängerung oder für ein 
befristetes Patent zur Führung eines vorübergehend bestehenden Betriebes (Festwirtschaft) sind zu 
bezahlen. 
 

9. Der Gemeinderat entscheidet auf Antrag über Beiträge für ausserordentliche Ausgaben der Vereine 
(z.B. Anschaffungen, Jubiläum). 
 

10. Der Gemeinderat entscheidet im Zweifelsfall abschliessend. 
 

Gemeinderat Berg am Irchel 
7. November 2011 

 


